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1. Anlaß zur Planaufstellung 

Bei der Fortschreibung der Kindergartenplanung hat sich ergeben, daß im 

Bereich Waldhäuser-Ost/Winkelwi~se aufgrund zunehmender Geburtenzahlen 

in den nächsten Jahren ein Mangel an Kindergartenplätzen bestehen wird. 

Dieser Mangel ist bereits jetzt schon spürbar, so daß mit Kindergarten-

gruppen in provisorische Räume ausgewichen werden muß. 

Als weiterer Anlaß kommt hinzu~ daß sich die bisherige städtebauliche 

Zielsetzung der AnsiefJlung eines Hotels .. als nicht mehr tragfähig und 

zeitgemäß er~viesen hat und deshalb geändert werden soll. 

2. Vorbereitende Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Planbereich größtenteils als 

"Wohnbaufläche" und nur im westlichen Teil als "Grünflächell dargestellt. 

Die Ausweisungen des "allgemeinen Wohngebietesll um der "öffentlichen Grün-

flächd'im Bebauungsplan entsprechen somit voll den Vorgaben aus der vorhe-

reitenden Bauleitplanung. 

Die Ausweisung der Gemeinbedarfsfläche "Kindergarten" ist durch den Begriff 

des T'Entwickelns" im Sinne von § 8 (2) BBauG abgedeckt, insbesondere des-

halb, da die kleinteiligen Differenzierungen nach Kindergärten im grob-

maschigen Flächennutzungsplan nicht vorgenommen worden sind. 

3. Bestehende Rechtsverhältnisse 

Der gesamte Planbereich ·ist im qualifizierten Bebauungsplan "Waldhäuser-

OstII, rechtsgültig seit· 2l.9.19n9) planungsrechtlich geregelt.' 

Der vorliegen~e Bebauungsplanentwurf soll für seinen Planbereich sämtliche 

bisher geltenden Festsetzungen ablösen. 

4. Plangebiet 

Da das Baugrundstück Flurstück 9197/4 katastermäßig noch nicht von der 

westlich anschließenden Grünfläche abgetrennt ist und Grünfläche und Bebauung 

in einem unmittelbaren städtebaulichen Zusammenhang stehen, werden die ge-
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planten Baugrundstücke einschließlich die südwestlich< angrenzende 

öffentliche Grünfläche in das Plangebiet einbezogen. 

Insgesamt erfaßt der Planbereich <el.ne Fläche von 1,13 ha. 

Davon sind ca. 0,26 ha allgemeines Wohngebiet 

ca. 0,25 ha Grundstück für den Gemeinbedarf 

ca. 0,46 ha öffentliche Grünfläche 

ca. 0,16 ha öffentliche Verkehrsfläche 
einschi. Verkehrsgrün 

S. Städtebauliche'Zielvorstellung 

Der Bebauungsplan "Waldhäuser-Qstlf vom 21.9.1969 hat 

Richtlinienplan westlich im Anschluß an diebeiden 

laut beigefügtem 

ost-west-gerichte-

ten Geschoßbauten am Ahornweg einen kompa~ten, ebenfalls in Ost-West-

Richtung stehender). Baukorper für ein ?Q.i~l vorgesehen. . 

\~Dieser Baukörper war vi=,:,~~se~~i~ __ ~:'.~~.~.g und stand zu den Wohnge-

bäuden etwas nach Süden versetzt. Dieses Gestaltungsprinzip soll im 

wesentlichen erhalten bleiben, wobei der geplante Geschoßbau etwas 

weiter nach Norden gerückt wird und etwas weiter an die vorhandene 

Bebauung anschließen SOlL) Unterhalb lieses Geschoßbaues wird ein 

Einzelgebäude für den KindJrgarten vorgesehen, das seinen direkten 

baulichen Bezug bei den ästlich benachbarten Einfamilienhäusern findet. 

Sowohl Geschoßbau wie auch Einzelgebäude nehmen somit die Strukturen der 

vorhandenen, os tlich anschließenden Bebauung auf und setzen gleic.hzeitig 

einen baulichen Schlußpunkt. 

Dies gilt bezüglich Ausrichtung der Gebäude, Höhenentwicklung und Bau-

masse. Eine Beeinträchtigung der Wohnsituation der vorhandenen Gebäude 
:f 

ist - wenn überhaupt - nur in geringem Maße gegeben, da die Wohnseite 

und Aussichtsseite dieser Gebäude nach Süden} talwärts gerichtet sind 

und hier nichts verbaut ist. 

Baulich stellt die Änderung eine Abrundung der bisherigen Bebauung dar. 

Auch funktionell wird stärker an des Vorhandene angeknüpft, indem statt 

des Hotels nun Wohnungsbau und ein Kindergarten vorgesehen sind. Als Ziel-

vorstellung ist eirt familiengerechter - falls finanzierbar: sozialer 

Wohnungsbau vorgesehen. 

! ' 
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Art der baulich 

Allgemeines {-1ohng<ebiet 

Der geplante Geschoßbau im Norden tvird z\veckmäßigert.;reise als "allge-

meines Wohngebiet" ausge(v-iesen, ltJegen der Nähe zum Ladenzentrum und 

weil die Nutzung des geplanten <Gebäudes nicht einseitig auf Wohnungen 

festgelegt, sondern für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-

heitliche Zwecke offengehalten werden soll, ist die Einstufung als 

"allgemeines Wohngebie<t C~!JA) "erforderlich. Hiermit t"ären später sich 

als notwendig erweisende Nutzungen wie z.B. Altentreff, Altenwohn-

heim,< Schülerhort , Jugendtreff oder Kinderkrippe planungsrechtlich 

zulässig. Sollte eine derartige Anlage als Hauptnutzung auf Dauer 

beabsichtigt sein, empfiehlt sich jedoch eine Bebauungsplanänderung. 

Um von vornherein die VerträgliChkeit zwischen WA und benachbartem 

reinem Wohngebiet (WR) weitgehend sicherzu~tellen, werden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nichtst~rende Handwerksbe-

triebe als unzulässig 'ausgeschlossen. 

6.2 Gemeinbedarfsgrundstück 

Für den geplanten Kindergarten wird el.n IIGrundstück für den Gemein-

bedarf" spezifiziert festgesetzt. Der Kindergarten ist vorläufig für 

3 Gruppen mit je 25 Kindern vorgesehen. Die notwendige Freifläche dafür 

ist vorhanden. Der Kinderg~rten soll nicht direkt; sondern nur im Not-

fall angefahren ~erden können. Durch diese Beschränkung wird eine 

Beeinträchtigung der östlichen Wohnbebauung weitgehend vermieden. Ebenso 

wird die Orientierung der Freiräume nach Süden und Westen (Richtung Grün-

zone) dazu beitragen, daß keine unzumutbare Beeinträchtigung für die 

Nachbarbebauung eintritt. Die Zugänge zum Kindergarten von Weste~ (Haupt-

fußwegverbindung) und Norden 'tl7erden ebenfalls keine unzumutbaren 

Beeinträc~tigungen für die \Vohnbebauung mit sich bringen. 

7. Maß der baulichen< Nutzung 

7.1 Allgemeines Wohngebiet 

Entsprechend der neuen Zielvorstellung muß auch die bauliche Nutzung abge-

ändert werden. Der bisherige kompaktere Baustreifen für das Hotel muß 

für den Geschoßwohnungsbau in eine gestreckte Form abge'tolandel t werden. Er 

rückt somit näher an die,Nachbargrenze heran. Um hier keine unbillige, neue 

Beeinträchtigung hervorzurufen) wird die zulässige Geschoßzahl an der Ost-

grenze von Z = IV auf Z = 111 herabgesetzt. 
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Die zuläs~ige Nutzung tvird differenziert, d.h. entsprechend der Geschoß-

zahl festgesetzt (GFZ 1,0 bzw. '1,1), Dabei wird die nicht überbaubare 

Grundstücksfläche von Zufahrt und 'Stellplätzen anteilig den beiden 

Nutzungen 'zugeordnet. 

Der Baustreifen soll eine gewisse Freizügigkeit 1n der Plazierung 

und Ausgestaltung des Gebäudes sicherstellen. 

Er ist an der Ostgrenze so verschwenkt) daß eine direkte Beeinträchti-

gung der 1 1/2-geschossigen Wohngebäude weitgehend vermieden wird. Vom 

Eckgebäude Ahornweg 2 bleibt die Aussicht nach Osten zum großen Teil 

. und nach Süden völlig offen. 

7.. ? Grunds tück für den Gemeinbedarf 

Durch die starke Hangneigung ergibt es sich zwangsläufig, daß der 

Kindergarten auf verschiedenen Ebenen entwickelt werden muß. Der Be-

bauungsplan geht davon aus, daß dies gestaffelt - entsprechend der 

Topographie - innerhalb eines Geschosses geschieht (Z = r). Hier~urch 

kann eine Beeinträchtigung der Nachbarbebauung, die talseits durch-

weg 2 Geschosse auftveis t, wei tgehend vermieden werden. 

8. Öffentliche Grünfläche 

9. 

Die ausge~viesene öffentliche Grünfläche begleitet als parkartig ge-

stalteter Grünzug den Hauptfußweg vom Zentrum" Waldhäuser-Ost in 

Rich tung' Stadt. 

Auf gesondert festgesetzter Fläche werden zwei bereits bestehende 

Kinderspielplätze planungsrechtlich sanktioniert. Die SpielfUichen 

eignen sich nur für Kinder bis zu 10 Jahren. 

Bodengutachten 

Aus einem früheren Gutachten und den Einwendungen bzw. Hinweisen bei 

der BHrgerbeteiligung ist bekannt_, daß in dem geplanten Baugebiet 

schlechter Baugrund vorliegt und mit Gründungsschwierigkeiten zu 

rechnen ist. 

Die Verwaltung hat deshalb e1n Gutachten bei dem Geologen in Auftrag 

gegeben, der bereits die Bodenverhältnisse beim ~stlich angrenzenden 

Gelände CBebauungsplan 'tlFalkemveg") beurteilt hat. 

Dieses Gutachten ergibt, daß eine Bebauung in der vorgesehenen Weise 

mit speziellen Maßnahmen bei der Gründung durchaus m~glich ist. Das 

Gutachten vorn 13~o2.1985 sowie die ergänzende Stellungnahme vom 

30.09,1985 sind Bestandteil der Begründung. 
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Für das relativ kleine Restgrundstück (im Vergleich zu den einzelnen 

Baugruppen in ~\1HO) soll kein gestalterischer neuer Ansatzpunkt oder 

"markanter" Schlußpunkt gefunden, sondern die bisherige Gestaltung 

\veiter- bz\v. zuendegeführt \verden. 

Die Festsetzungen sehen für den Geschoßbau "Flachdachll vor. Für den 

Kindergarten ist die Dachform nicht festgelegt, um hier vom Flachdach 

abweichende Gestaltungen wie z.B. Belichtungssheds nicht von vorn-

herein auszuschließen. 

11. Verkehrs 

Die Erschließung des Grundstückes fiir den KFZ-Verkehr stellt den 

kritischsten Teil der Neuplanung dar, da sich die Bewohner der Ge-

bäude am Ahorm~eg durch den zukünftigen, zusätzlichen Verkehr ~rn 

meisten beeinträchtigt fühlen. Erwähnt werden kann hier, daß de~ 

Richtlinienplan von 1969 die Erschließung des Hotels direkt in der 

Verlängerung der Einfahrt vorn Berliner Ring in den Ahornweg vorge-

sehen hat. 

Die Verwaltung hat verschiedene Varianten untersucht, wobei die Lösung 

.des Planentwurfes sowohl für die vorhandenen Wohnungen, für die Ver-

kehrsabwicklung im Ahornweg und für den Verkehr auf dem Berliner Ring 

einen guten Kornprorniß darstellt: 

Die Einfahrt vorn Berliner Ring in den Ahornweg verbleibt an der bis-

herigen Stelle. Der Ahornweg wird in seiner baulichen Ausgestaltung 

nach Hesten verlängert: 2,0 m Gehweg, 6,5 m Fahrbahn, 5 m tiefe 

Stellplätze. Eigentumsmäßig verbleibt die gesamte Zufahrt privat, 

verkehrstechnisch gesehen jedoch tatsächlich öffentlich. f 

FUr den Kindergarten werden die erforderlichen Stellplätze an der Zu-

fahrt Ahormqeg bereitgestellt. 

Der vorhandene Fußweg vorn Ahornweg zur Bushaltestelle wird nur gering-
e 

fUgig verlegt I die Höhenlage verbleibt '.:olie bisher. 

12. ten 

Die Ausbaukosten für die Veränderung der Einfahrt Ahornweg sow~e für 

die Verlängerung des Ahornweges nach Westen sind überschlägig mit 

I 
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88 000,-- DM ermittelt worden. Die Kosten für Umbaumaßnahmen nur 

auf öffentlichen Flächen, d.h. nur bei der Einfahrt belaufen sich 

auf 3 500,-- DM. 

Die Kosten für den Kindergarten (3 Gruppen) sind überschlägig mit 

2~ 000 000,-- DM ermittelt worden. 

13. Bodenordnung 

Die gesamte Fläche befindet sich in städtischem Eigentum. Boden-

ordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

14. Zeitliche Verwirklichung 

Der Bau des Kindergartens soll 1986 begonnen'werden. 

//-1 
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Tübingen, den 1. Februar 1985/1. August 1985/15. Oktober 1985 


